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26 Aktuell

Die Stellungsnahme d

-r. Die Arbeitsgruppe Militär-
Politik der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft hat sich mit
dem EO-Finanzhaushalt inten-
siv auseinandergesetzt. Ihr Prä-
sident, Oberst i Gst Siegfried
Albertin, Lauerz, kommt dabei
zum folgenden Schluss:

«Die Kapital- und Beitragsver-
Schiebungen von der EO zur IV
sind ersatzlos zurückzuweisen.
Der Bundesrat soll dem Parlament
1998 die Botschaft zur 6. EO-
Revision mit dem Ziel zustellen,
diese auf 1. Januar 1999 in Kraft zu
setzen. Anschliessend kann auf-
grund einer neuen Kostenberech-

nung über die, die EO-betreffen-
den Bundesbeschlüsse, neu bera-
ten werden.

r SOG
leisten, erste Priorität zukommen.
Es betrifft dies Rekruten sowie
angehende Unteroffiziere, Offizie-
re und Kompaniekommandanten.
Das Ziel der Angleichung an die

Taggeldentschädigungen der Ar-
beitslosenversicherung ALV)
wird nicht aufgegeben. Dies könn-
te auch dadurch erreicht werden,
dass die Taggelder der ALV auch

während längeren Ausbildungs-
diensten ausbezahlt werden, im

Gegenzug die Entschädigungen
der EO in die ALV zurückfliessen.
Damit würde die ALV gleich
behandelt wie Arbeitgeber, die

Lohnfortzahlungen machen. Einer,
auf 1100 Millionen reduzierten
Kapitalverschiebung könnte allen-
falls zugestimmt werden.

zung anzubieten, gehört auch dazu.
Dabei sind es besonders die
Wochen der Rekrutenschule und
des Grad-Abverdienens, die ins
Gewicht fallen. Hier müssen die

EO-Leistungen klar steigen.

Abverdienende gleichviel
wie Arbeitslose

Es bestehen legitime Gründe, für
abverdienende Unteroffiziere und
Offiziere eine Sonderregelung zu
schaffen.

- Der Armee fehlen Kader. Statt
2000 benötigte Offiziere konn-
ten in den letzten Jahren nur
rund 1300 pro Jahr brevetiert
werden. Eine massvolle Anpas-
sung der Entschädigung
während des Abverdienenes
könnte hier eine teilweise
Attraktivitätssteigerung bewir-
ken.

- Ein Abverdienender soll wenig-
stens gleich viel erhalten wie ein
Arbeitsloser. Es erscheint uns
nicht vertretbar, dass in Behörde-

rungsdiensten eingagierte
Angehörige der Armee heute
schlechter gestellt sind als Bezii-
gerinnen und Bezüger von
Arbeitslosengeldern.

- Die Studenten können heute ihre
Beförderungsdienste vielfach
nicht mehr in den Sommerferien
absolvieren, da der Universitäts-
betrieb dies nicht mehr zulässt
(Praktika Übungen usw.). Wer
sich für die Offizierslaufbahn
zur Verfügung stellt, wird des-

Kompromisse

Auf Forderungen, die gegenüber
der 6. EO-Revision Mehrausgaben
verursachen, wird verzichtet. Im
Rahmen der 6. EO-Revision soll
aber der Verbesserung der Tag-
geldentschädigung an diejenigen
jungen Frauen und Männer, die
einen längeren Ausbildungsdienst

halb meist dazu gezwungen, das

Studium für mindestens ein Jahr

zu unterbrechen. Dies müsste

vom Staat mit einer Sonderzula-

ge honoriert werden, denn der
Eintritt ins Erwerbsleben wird
um ein Jahr verzögert.
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Schlussbemerkung

Wenn der Bundesrat die Revision
der IV mit einer Aushöhlung der

EO verbindet und dadurch die

dringende Revision der IV gefähr-
det, tut uns dies ausserordentlich
leid. Es war und ist nie unsere
Absicht, der IV zu schaden. Eben-

so ist es aber unsere Pflicht, die

Interessen der jungen Schweize-
rinnen und Schweizer zu vertreten,
die bereit sind, für unser Land
mehr zu leisten.»

Es geht uns nicht darum, die

Sozialwerke gegeneinander auszu-

spielen. Wir wehren uns aber dage-

gen, dass deren fehlende Mittel bei

der Erwerbsersatzordnung geholt
werden sollen. Diese Institution ist

ausschliesslich für die finanzielle

Unterstützung der Wehrmänner
geschaffen worden.

Die Entscheidungsträger in Bern
sind aufgerufen: Gehen Sie über
die Bücher, denn ein Grossteil
der Bevölkerung fühlt sich über-

gangen.

Die Top-Einkaufsadresse für Fouriere und Küchenchefs
Prodega Cash+Carry, 3627 Heimberg bei Thun

Telefon 033 437 16 16 / Fax 033 437 57 86
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